
jahr vollendet hat, dürfte sein Anspruch auf Kindergeld in
diesem Monat erloschen sein.
Der Beklagte hat nachgewiesen, dass seine zweite Ehefrau am
23.4.2005 verstorben ist. Seit diesem Zeitpunkt muss der
Beklagte die unterhaltsrechtlich zu berücksichtigenden Kos-
ten für die Finanzierung der Eigentumswohnung allein auf-
bringen und sich im Gegenzug den vollen Mietwert der
Wohnung anrechnen lassen.
Ebenfalls seit dieser Zeit muss der Beklagte einerseits die
Erziehung und Beaufsichtigung und andererseits den Bar-
unterhalt seines vorrangigen minderjährigen Kindes sicher-
stellen (§ 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB). Denn ab dem Tod seiner
zweiten Ehefrau haftet der Beklagte seinem minderjährigen
Kind imWege der Ausfallhaftung sowohl für den Betreuungs-
unterhalt als auch für den Barunterhalt, was im Rahmen seiner
Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen ist (vgl. insoweitWein-
reich/Klein, Familienrecht, 2. Aufl., § 1606 Rn 17 ff.). Auch
das wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben.

Anmerkung
In dieser neuerlichen Entscheidung zum Ausbildungsunter-
halt versucht der BGH, zwischen seiner bisherigen Recht-
sprechung und der neuen Ausbildungswelt eine unterhalts-
rechtliche Brücke zu schlagen.
Er bejaht dabei für den Kläger, der ein relativ bewegtes
Ausbildungsleben mit einem längeren Abstecher in den Poli-
zeidienst hinter sich hat, dem Grunde nach einen Anspruch
auf Ausbildungsunterhalt.
Ausgehend von der Rechtsprechung zu den von ihm selbst als
Ausnahme eingeführten Abitur-Lehre-Studium-Fällen, in der
auf ein gewandeltes Ausbildungsverhalten der Unterhalts-
berechtigten abgehoben wurde, betont er zunächst den Aus-
nahmecharakter und schließt die Übertragung auf Ausbildungs-
abläufe wie Realschulabschluss – Lehre – Fachoberschule –
Fachhochschule aus, es sei denn, genau dieser Ausbildungs-
gang sei von Anfang an geplant gewesen. Begründet wird dies
letztlich damit, dass das Abitur für theoretisches Denken, der
Realschulabschluss jedoch für praxisorientiertes Denken stehe.
Die Vorhersehbarkeit des Studiums sei anders als beim Re-
alschüler beim Abiturienten von vornherein gegeben.
Wenngleich der BGH letztlich in derartigen Fällen wegen für
den Pflichtigen fehlender Vorhersehbarkeit eine Unterhaltsver-
pflichtung wohl grundsätzlich ablehnen will, hat er sie in dem
entschiedenen Fall gleichwohl bejaht und zurückverwiesen:
Er hat dabei dahinstehen lassen, ob die Maurerlehre und das
angestrebte Architekturstudium als einheitlich anzusehen
seien und der immer wieder geforderte Sachzusammenhang
vorliege.
Er hat weiter keinen Hinderungsgrund darin gesehen, dass der
Kläger den Polizeidienst „zwischengeschaltet“ hat, bevor er
sein Architekturstudium aufgenommen hat. Vielmehr hat der
BGH die beruflichen „Irrwege“ des Klägers als nicht so
gravierend angesehen, dass ein Wegfall der Ansprüche die
Folge sei, sondern hat – wohl immer im Rahmen der Prüfung

des Gegenseitigkeitsprinzips bleibend – auch noch wohlwol-
lend berücksichtigt, dass der Kläger sich in der Vergangenheit
immer bemüht habe, den Pflichtigen nicht zu sehr finanziell
zu belasten.
So wenig die Begründung des BGH zu überzeugen vermag,
das Ergebnis liegt im Trend. Der Wandel der Gesellschaft hin
zum „lebenslangen Lernen“1 fordert zum Überdenken auch
der Grundsätze zum Ausbildungsunterhalt auf. Was in der
Vergangenheit vom BGH jeweils als Ausnahme bezeichnet
worden ist, wird immer mehr zum Regelfall werden.
Ohne eine stärkere Betonung und Ausgestaltung des Gegen-
seitigkeitsprinzips2 durch die Rechtsprechung wird die Akzep-
tanz unterhaltsrechtlicher Entscheidungen nicht zu erreichen
sein, zumal die Inanspruchnahme gerade der Sandwichgenera-
tion einerseits durch ihre Kinder und andererseits infolge
steigender Lebenserwartung durch ihre Eltern immer mehr
zum Alltagsfall werden wird.

Linde Kath-Zurhorst, Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Familienrecht, Kürten

Bemessung des Ehegattenselbstbehalts

§§ 1361, 1581 BGB

a) Der Selbstbehalt gegen%ber einem Anspruch auf Tren-
nungsunterhalt oder nachehelichen Ehegattenunterhalt
(Ehegattenselbstbehalt) kann nicht generell mit dem Be-
trag bemessen werden, der als notwendiger Selbstbehalt
gegen%ber Unterhaltsanspr%chen minderj$hriger oder ih-
nen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellter
Kinder im Rahmen des Verwandtenunterhalts gilt. Er ist
vielmehr in der Regel mit einem Betrag zu bemessen, der
zwischen dem angemessenen Selbstbehalt (§ 1603
Abs. 1 BGB) und dem notwendigen Selbstbehalt (§ 1603
Abs. 2 BGB) liegt (Fortf%hrung des Senatsurteils vom
1.12.2004 – XII ZR 3/03 – FamRZ 2005, 354 ff.).
b) Einer zus$tzlichen Grenze der Leistungsf$higkeit nach
den individuellen ehelichen Lebensverh$ltnissen bedarf
es nach der neueren Rechtsprechung des Senats zur
Ermittlung des Unterhaltsbedarfs eines getrennt leben-
den oder geschiedenen Ehegatten nicht mehr (Abgren-
zung zu den Senatsurteilen BGHZ 109, 72, 83 f. und v.
9.6.2004 – XII ZR 308/01 – FamRZ 2004, 1357, 1358 f.;
Fortf%hrung des Senatsurteils BGHZ 153, 358, 364 f.).

BGH, Urt. v. 15.3.2006 – XII ZR 30/04 (OLG D%sseldorf, AG
M%lheim a. d. Ruhr)

Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2006, 683 ff. mit
Anm. Büttner, 765 f. und Anm. Borth, 852 f.
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2 AnwK-BGB/Kath-Zurhorst, § 1610 Rn 20.



Anmerkung
Mit dem Urteil vom 15. März 2006 hat der BGH einen
vorläufigen Schlussstrich unter seine frühere Rechtsprechung
gezogen, die sich in ihrer Entwicklung von dem Stichtag der
Ehescheidung als bedarfsbestimmendem Fixpunkt bereits
weit entfernt hatte. Mit unterschiedlichster Begründung dien-
ten die aktuellen Einkommensverhältnisse auf beiden Seiten
zunehmend als Maßstab für die Unterhaltsbemessung. Über
die amtlichen Leitsätze hinaus finden sich im Urteil noch
weitere Gesichtspunkte, die in ihrer klaren Aussage erhebli-
che Bedeutung für die alltägliche Praxis haben.
Um mit dem Schluss zu beginnen: Auf die Frage, die für das
OLG Anlass für die Zulassung der Revision war, kam es nicht
an. Entsprechend eindeutig fiel die Antwort des BGH aus.
Leitlinien sind keine Ersatznormen, sondern nur unverbindli-
che Faustregeln, die keine räumliche Geltung beanspruchen
können und weder das eigene OLG noch andere Gerichte
binden. Die Praxis neigt allerdings dazu, den bestehenden
Beurteilungsspielraum dadurch einzuengen, dass sie die pau-
schalierten Selbstbehaltssätze kritiklos auf alle Fälle anwendet.
Der begrenzte Anwendungsbereich solcher Pauschalen gerät
dabei leicht in Vergessenheit. Insofern verdient der nicht nur in
diesem Urteil auftauchende Hinweis des BGH auf den Stellen-
wert des sozialhilferechtlichen Existenzminimums1 besondere
Beachtung. Es entspricht der ständigen höchstrichterlichen
Rechtsprechung, dass durch die Erfüllung von Unterhaltszah-
lungen niemand selbst sozialhilfebedürftig werden darf.2 Flan-
kierend zu dieser Rechtsprechung schreibt § 11 Abs. 2 Nr. 7
SGB II (n.F., Inkrafttreten voraussichtlich 1.8.2006)3 vor, dass
Aufwendungen für titulierten Unterhalt vom Einkommen ab-
zuziehen sind. Daraus folgt allerdings keine Erweiterung der
Leistungsfähigkeit zu Lasten sozialstaatlicher Leistungen. Die
Vorschrift belegt vielmehr zusätzlich, dass das einem Erwerbs-
tätigen nach den Regeln des SGB II frei zur Verfügung ste-
hende Einkommen zugleich die äußerste Grenze seiner Inan-
spruchnahme bildet – bereits der notwendige Selbstbehalt soll
noch etwas über dieser Grenze liegen.4

Wie gering der Spielraum bei einem pauschalen Selbstbehalt
von 890 EUR ist, zeigt folgende Vergleichsberechnung:5

Beispiel:
Alleinstehender Erwerbstätiger, Bruttoeinkommen
1.500 EUR (= 1.050 EUR netto), Kosten der Unterkunft
(Miete/Heizung) 360 EUR, Unterhaltspflicht gegenüber ei-
nem Kind:
Eckregelsatz (§ 20 Abs. 1 SGB II) 345 EUR
Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 1 SGB II) 360 EUR
Sozialrechtlicher Bedarf: 705 EUR
Einkommen netto (§ 11 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB II) 1.050 EUR
./. Werbungskosten und Vorsorge pauschal
(§ 11 Abs. 2 S. 2 SGB II)

100 EUR

./. Freibetrag für Erwerbstätige
(§§ 11 Abs. 2 Nr. 6, 30 SGB II)

210 EUR

Anrechenbares Einkommen: 740 EUR

Aus dem Vergleich von sozialrechtlichem Bedarf und anre-
chenbarem Einkommen ergibt sich ein Leistungsanspruch,
sobald das Einkommen durch einen weiteren nach § 11
SGB II anzuerkennenden Aufwand – dies kann auch eine
Unterhaltspflicht sein – von mehr als 35 EUR belastet wird –
der notwendige Selbstbehalt von 890 EUR erweist sich bei
einem sozialrechtlichen Bedarf von 705 EUR selbst dann
nicht als ausreichend, wenn vom anrechenbaren Einkommen
zuvor 100 EUR an Aufwendungen für Versicherungen, pri-
vate Vorsorge und Werbungskosten abgezogen wurden
(705 EUR + 210 EUR Freibetrag = 915 EUR).
Die vom BGH beim Ehegattenunterhalt angestrebte feste
Untergrenze läuft nach der gängigen Praxis auf einen Selbst-
behalt hinaus, der bei nur etwas höheren Wohnkosten die
Sozialhilfeschwelle kaum überschreitet.
Mit der Wahl eines einheitlichen Selbstbehalts beim Ehegatten-
unterhalt hat der BGH eine seit jeher in der Rechtsprechung der
Oberlandesgerichte bestehende Differenz beseitigt. Der vom
BGH vorgezeichnete Weg, beim Selbstbehalt nicht zwischen
Trennungs- und nachehelichem Unterhalt zu unterscheiden,
entsprach keineswegs der allgemeinen Praxis. Vielmehr stand
bei vielen Oberlandesgerichten die in der Trennungszeit grö-
ßere Verantwortung des Unterhaltsschuldners im Vordergrund.
Die formal fortbestehende Ehe genügte als Grund, um dessen
Inanspruchnahme bis zum notwendigen Selbstbehalt zu recht-
fertigen.6 Einer solchen Differenzierung steht künftig das Urteil
des BGH entgegen. Die für den in der Trennungszeit maßgeb-
lichen Selbstbehalt genannten Gründe finden sich bereits in der
Entscheidung zum nachehelichen Unterhalt.7 Sie bieten inso-
fern nichts Neues. Daher erfordert die vorliegende, zum iso-
lierten Trennungsunterhalt ergangene Entscheidung keine Ab-
kehr von der auch vom BGH getragenen Praxis8, dann einen
einheitlichen Selbstbehalt zugrunde zu legen, wenn der An-
spruch des Ehegatten mit dem Unterhalt von ihm betreuter
minderjähriger Kinder konkurriert.9 Die vom Kindesunterhalt
gewohnte Differenzierung nach erwerbstätigen und nicht er-
werbstätigen Unterhaltsschuldnern blendet wichtige Gesichts-
punkte aus und kann beim nachehelichen Unterhalt den indivi-
duellen Verhältnissen ebenfalls nicht gerecht werden.
Rätselhaft bleibt, welche Überlegungen den BGH bewogen
haben, sich zum jetzigen Zeitpunkt auf sehr enge Vorgaben
zur Höhe des einem Unterhaltsschuldner bei Ansprüchen auf
Ehegattenunterhalt zu belassenden Selbstbehalts festzulegen.
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1 Zuletzt BGH, Urt. v. 12.4.2006 – XII ZR 31/04.
2 BVerfG FamRZ 2001, 1685; BGH FamRZ 1990, 849; FamRZ 1996, 1272.
3 BT-Drucks 16/1410.
4 BGH FamRZ 1993, 43, 45, sachlich ist dies angemessen, weil der leis-

tungsfähige Verpflichtete kein Sozialhilfeempfänger ist.
5 S. dazu auch Schürmann, FamRZ 2005, 148.
6 Vgl. dazu Kalthoener/Büttner/Niepmann, Die Rechtsprechung zur Höhe

des Unterhalts, 9. Aufl., Rn 51 m.w.N.
7 BGH FamRZ 1990, 260, 265; FamRZ 2004, 1357, 1359.
8 Vgl. BGH FamRZ 2003, 363.
9 Vgl. Kalthoener/Büttner/Niepmann, [Fn 6] Rn 51; Palandt/Brudermüller,

§ 1581 Rn 19; Strohal, juris-PK-FamR 14/2006 Nr. 6.



Dieser soll „in der Regel“ etwa in der Mitte zwischen notwen-
digem und angemessenem Selbstbehalt liegen. Er entspricht
damit dem Wert, der auch für Ansprüche aus § 1615l BGB
gilt.10 In den dazu ergangenen Entscheidungen hat der BGH
indes ausgeführt, dass der angemessene Selbstbehalt nicht ein-
heitlich und unabhängig vom Zweck des Unterhaltsanspruchs
bemessen werden kann. Dem ist zuzustimmen. Es war durchaus
nahe liegend, einen solchen Mittelwert zu wählen, soweit es
sich um den aus dem Betreuungsbedarf minderjähriger Kinder
abgeleiteten Anspruch des § 1615l BGB handelt. Dieser An-
spruch soll nach der geplanten Unterhaltsreform künftig gleich-
rangig neben den Anspruch aus § 1570 treten. Die für diese
Fälle tragenden Erwägungen lassen sich aber nicht unter-
schiedslos auf alle Spielarten des Ehegattenunterhalts über-
tragen. Neben dem Betreuungsunterhalt stehen der Alters-,
Kranken-, Ausbildungs-, Aufstockungs- und Billigkeitsunter-
halt. Er betrifft Ehen von kürzerer oder längerer Dauer sowie
Parteien mit unterschiedlicher Lebensstellung und in verschie-
denen Lebensphasen. Die Gründe für eine eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit sind nicht weniger vielschichtig. Warum es in
all diesen Fällen geboten sein soll, einen Betrag zu wählen, der
zwischen dem notwendigen und dem angemessenen Selbst-
behalt liegt, führt der BGH nicht weiter aus. Der einzige
konkret genannte Gesichtspunkt – der Vorrang vor den An-
sprüchen volljähriger Kinder – dürfte dafür nicht ausreichen.
Bei seiner bisherigen Rechtsprechung hat der BGH zu Recht
das Wesen des Anspruchs als besonders zu beachtende Vor-
gabe hervorgehoben. In den Urteilen zu § 1615l BGB heißt es,
dass weniger auf den Rang als vielmehr auf „Grund und
Charakter“ des Anspruchs abzustellen sei.11

Es ist höchst zweifelhaft, ob sich trotz des „besseren“ Ranges
ein unterschiedslos höheres Maß an Verantwortung beim Ehe-
gattenunterhalt begründen lässt. Mit dem Ehegattenunterhalt
konkurriert in den meisten Fällen der Anspruch auf Ausbil-
dungsunterhalt (§ 1610 Abs. 2 BGB). Zudem hat der Gesetz-
geber die Eltern für den Lebensunterhalt ihrer volljährigen
Kinder soeben wieder stärker in die Pflicht genommen, indem
er den Kindergeldbezug verkürzt und eine erweiterte sozial-
rechtliche Einstandspflicht12 begründet hat. Die daraus folgende
Verantwortlichkeit trifft beide Elternteile gleichermaßen. Der
Unterhaltsanspruch eines gemeinsamen volljährigen Kindes
berührt auch dann die eigene Elternverantwortung des bedürfti-
gen Ehegatten, wenn dieser mangels Leistungsfähigkeit selbst
nicht unterhaltspflichtig sein sollte. Der damit verbundenen
grundsätzlichen Frage, ob nicht eine andere Verteilung begrenz-
ter Mittel der unterhaltsrechtlichen Verantwortung eher gerecht
wird, soll hier nicht nachgegangen werden. Unabhängig davon
zeigt sich jedoch, dass dem Unterhaltsanspruch des volljährigen
Kindes möglicherweise ein höherer – jedenfalls kein generell
geringerer – Stellenwert als dem Ehegattenunterhalt zukommt.
Gegen die Bestimmung eines pauschalen Selbstbehalts beste-
hen zudem grundsätzliche, methodische Bedenken. Alle in den
Leitlinien enthaltenen Beträge basieren letztlich auf dem not-
wendigen Selbstbehalt eines Erwerbstätigen. Zu diesem wird

für andere Unterhaltsverhältnisse durch pauschale Zuschläge
ein Abstand definiert, ohne dass auch nur ansatzweise Einver-
nehmen darüber besteht, welche Kosten der Lebensführung
durch die erhöhte Pauschale abgegolten sein sollen und welche
Beträge das Einkommen vorweg mindern.13 Die Höhe der vom
Einkommen vorweg abzusetzenden Beträge hat aber entschei-
denden Einfluss darauf, ob ein Selbstbehalt grundsätzlich ge-
eignet ist, einem Unterhaltsschuldner die Mittel für eine nach
seiner Lebensstellung angemessene Lebensführung zu belas-
sen. Insofern fehlt jede systematische Bestimmung des von
diesen Pauschalen zu deckenden Bedarfs, so dass sie nicht als
ein für generelle Bewertungen geeigneter „Erfahrungswert“
gelten können.14 Das frei verfügbare Einkommen muss dem
Unterhaltsschuldner einen ausreichenden Handlungsspielraum
belassen. Bei einem zu geringen Betrag ist dies nicht der Fall.
Wie gering der Abstand des Selbstbehalts zum sozialrecht-
lichen Bedarf ausfällt, wurde bereits dargelegt. Nun sind die
sozialrechtlichen Werte wiederum keine verlässliche Größe –
ihre Höhe wird von verschiedenen Seiten als zu gering kriti-
siert.15 Ob diese Kritik aus sozialrechtlicher Sicht berechtigt
ist, mag dahinstehen. Sie zeigt jedoch die Notwendigkeit, auf
einen ausreichend großen Abstand zum notwendigen Selbst-
behalt zu achten. Betrachtet man noch die nach der OECD-
Skala für Deutschland mit 940 EUR angesetzte Armutsrisiko-
grenze,16 erweist sich die vom BGH angestrebte Grenze des
Selbstbehalts als ein wenig geeigneter Maßstab, um im Re-
gelfall den unterschiedlichen Unterhalts- und Lebensverhält-
nissen gerecht zu werden.
Anders als beim Kindesunterhalt ist der Selbstbehalt beim
nachehelichen Unterhalt in einem erweiterten Umfang auf
seine Angemessenheit zu überprüfen. Das Gesetz verlangt an
der Grenze zumMangelfall eine Billigkeitsentscheidung. Diese
Grenze wird durch die individuellen Verhältnisse des Unter-
haltspflichtigen bestimmt und erfordert eine über die Bedarfs-
bemessung hinausgehende Abwägung. Was im Einzelfall der
Billigkeit entspricht, lässt sich dabei weder anhand mathemati-
scher Regeln noch durch einen Festbetrag bestimmen.17

Die weitere Konsequenz, die der BGH mit diesem Urteil aus
seiner Rechtsprechung der letzten Jahre gezogen hat, löst die
gesetzliche Grundstruktur mit ihren Wechselbeziehungen zwi-
schen Bedarf, Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit18 endgültig
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10 BGH FamRZ 2005, 354; FamRZ 2005, 357.
11 BGH FamRZ 2005, 354; FamRZ 2005, 357.
12 Vgl. §§ 20, 22 SGBII i.d.F. d. G. vom 24.3.2006 BGBl. I 558.
13 Vgl. z.B. OLG Dresden FamRZ 1999, 1522 (Kürzung des Selbstbehalts

wegen geringerer Wohnkosten); LG Bielefeld FamRZ 1999, 399 (Abgel-
tung aller Kosten der Lebensführung); KG FamRZ 1979, 447.

14 Zutreffend Schwab, FF 2004, 164, 169.
15 U.a. empfiehlt der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband in einer Ex-

pertise vom 19. Mai 2006 die Anhebung auf 415 EUR; www.paritaet.org,
„Zum Leben zu wenig“.

16 2. Armuts- und Reichtumsbericht S. XV; S. 6;
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/docs/Lebenslagen%20in%20Deutsch-
land_EndBericht.pdf.

17 Vgl. dazu Finke, FF 2006, 1; Schwab, FF 2004, 164, 169.
18 Instruktiv Schwab, FF 2004, 164, 170.



auf. Die Grundannahme des Urteils, Bedarf und Leistungsfähig-
keit ließen sich in einem Rechenschritt ermitteln, bedeutet
zunächst einen Abschied von den ehelichen Lebensverhältnis-
sen als bedarfsbestimmender Größe. Anders als es sich der
Gesetzgeber gedacht hatte, sind die bei Rechtskraft der Ehe-
scheidung bestehenden Verhältnisse nicht mehr entscheidend.
Es fehlt damit jede zeitliche Zäsur, anhand der sich die zur
Bemessung des Unterhalts maßgeblichen Umstände bestimmen
lassen. Anknüpfungspunkt ist die Summe aller Einkommen aus
den gegenwärtigen Einkommensquellen – und zwar denen, die
bei Ehescheidung schon vorhanden waren, die an die Stelle
solcher Quellen getreten sind oder die als deren normale Wei-
terentwicklung gedacht werden. Ausschlaggebend sind folglich
nicht mehr zu erwartende Veränderungen, sondern die tatsäch-
lich bestehenden Verhältnisse – und zwar unabhängig von den
sie verursachenden Umständen. Wenn der BGH dabei als pro-
minentes Beispiel für weitere Belastungen nach der Eheschei-
dung hinzutretende Unterhaltspflichten nennt, nimmt er in ei-
nem zentralen Punkt die Folgen der zu erwartenden
Unterhaltsreform vorweg. Ab sofort kann sich kein Unterhalts-
berechtigter noch sicher sein, dass sein Unterhaltsbedarf von
nachehelichen Veränderungen unbeeinflusst bleibt. Das Unter-
haltsrecht gewährleistet keine Lebensstandardgarantie mehr
und es gibt auch keinen Anspruch des Unterhaltsberechtigten,
ihm die ehelichen Lebensverhältnisse soweit wie möglich auf
Dauer zu erhalten.19 Es bedeutet für die Praxis sicher eine
erhebliche Vereinfachung, wenn künftig alle nach der Schei-
dung hinzutretenden vor- und gleichrangigen Unterhaltsberech-
tigten bereits die Höhe des Bedarfs beeinflussen und nicht nur
die Leistungsfähigkeit mindern.20 Entsprechendes galt bisher
schon für einen nicht auf der Verletzung von Erwerbspflichten
beruhenden Einkommensrückgang.21 Die daraus folgende Ent-
lastung von vielen Zweifelsfragen ist grundsätzlich zu begrü-
ßen. Es sind die sich aus der Begründung ergebenden Weiterun-
gen, die der Rechtsprechung zu schaffen machen werden.
Was auf Seiten des Unterhaltspflichtigen so plausibel wirkt,
wirft u.a. dann neue Fragen auf, wenn ähnliche Veränderun-
gen beim Berechtigten wirksam werden. Welche Folgen soll
es für den Bedarf haben, wenn sich ein nachhaltig erzieltes
Einkommen des Berechtigten aus konjunkturellen Gründen
vermindert oder gesundheitliche Beeinträchtigungen einen
Wechsel des Arbeitsplatzes erfordern? Für den Unterhalts-
gläubiger gelten bei der Risikoverteilung andere gesetzliche
Vorgaben, bei deren Anwendung auf den Zeitpunkt der Ehe-
scheidung als Fixpunkt nicht verzichtet werden kann. Aus der
Rückwirkung auf Bedarf und Bedürftigkeit folgt die Gefahr,
dass die gesetzlich vorgegebene Verteilung der Risiken und
damit das ganze Unterhaltsrecht weiter an Konturen verliert.
Es gibt daher gute Gründe, an der gesetzlich vorgegebenen
Trennung von Bedarf und Leistungsfähigkeit festzuhalten. Un-
geachtet aller Veränderungen hat der Bedarf seine Grundlage in
der persönlichen Beziehung der Ehegatten zueinander, während
der dem Unterhaltspflichtigen nach § 1581 BGB zu belassende
Anteil seiner individuellen Lebensstellung Rechnung tragen soll.

Ein nicht bedarfsprägendes Einkommen kann die Leistungs-
fähigkeit trotz zusätzlicher Zahlungspflichten erhalten. Solche
Fallgestaltungen sind allerdings eher die Ausnahme, der Mangel
ist die Regel. In diesen Fällen ist es bedenklich, wenn als
Konsequenz aus dem vorliegenden Urteil der Unterhaltsschuld-
ner generell auf einen nur geringfügig über der Sozialhilfe-
schwelle liegenden Selbstbehalt verwiesen wird, während nach
einem Vorschlag vonGerhardt die Billigkeitsabwägung mithilfe
einer erweiterten Anerkennung von nachehelich begründeten
Zahlungspflichten auf die Bedarfsebene verlagert werden soll.22

Bei solchen – notwendigen – Konsequenzen wird der vollzogene
Systemwechsel die Lösung neu auftauchender Probleme jeden-
falls nicht erleichtern. Korrekturen beim Bedarf des Unterhalts-
schuldners offenbaren letztlich einen entgegen § 1581 BGB zu
gering gewählten Selbstbehalt, wenn dieser nicht genügt, um für
die Lebensführung als notwendig anerkannte Ausgaben zu be-
streiten. Dann entspricht der Selbstbehalt nicht mehr dem Be-
trag, der einem Unterhaltspflichtigen nach Billigkeit verbleiben
soll. Die ihm zur freien Verfügung stehenden Mittel sind so
ausreichend zu bemessen, dass sie seine Dispositionsfreiheit
nicht in unzumutbarer Weise einschränken.23 Dem Unterhalts-
schuldner muss die Freiheit bleiben, autonom über die Verwen-
dung seines Einkommens bestimmen zu können. Dies ist nicht
mehr gewährleistet, wenn die lebensnotwendigen Ausgaben das
verfügbare Einkommen weitgehend aufzehren und der verblei-
bende Betrag keinen Spielraum mehr für persönliche Präferen-
zen lässt. Eine Rechtsprechung, die im Ergebnis dazu führt, jede
den unumgänglichen Lebensbedarf 24 überschreitende Ausgabe
der familiengerichtlichen Kontrolle zu unterwerfen, erweist sich
als ein unverhältnismäßiger Eingriff in die einem Unterhalts-
schuldner zuzugestehende Handlungsfreiheit.
Gerade weil die Billigkeitsabwägung nach § 1581 BGB wer-
tende Entscheidungen erfordert, die sich jeder rechnerischen
Lösung entziehen, kann auf eine individuell nach den Lebens-
verhältnissen bestimmte Grenze der Leistungsfähigkeit nicht
verzichtet werden. Die Rechtsprechung sollte ihre Verantwor-
tung ernst nehmen und in Übereinstimmung mit der bisherigen
Rechtsprechung des BGH bedenken, dass der „Selbstbehalt
des Unterhaltspflichtigen bei Ansprüchen auf nachehelichen
Ehegattenunterhalt nicht generell und für alle Fälle einheitlich
festgelegt werden“25 kann – ein Gesichtspunkt der auch im
Zusammenhang mit der geplanten Anspruchsbegrenzung aus
Billigkeitsgründen vermehrt zum Tragen kommen wird.

Heinrich Schürmann, Richter am OLG Oldenburg
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19 OLG Frankfurt FF 2006, 157; anders noch Büttner, FamRZ 2003, 594.
20 Vgl. zur bisherigen Praxis, die danach differenzierte, ob ein Kind vor oder

nach Rechtskraft der Ehescheidung geboren wurde, BGH FamRZ 1999, 367.
21 BGH FamRZ 2003, 590 m. Anm. Büttner; FamRZ 2006, 387.
22 So Gerhardt, FamRB 2006, 210, 212; dazu kritisch Luthin, BGH-Report

2006, 783, 784.
23 BVerfG FamRZ 2002, 1397, 1398.
24 Dieser kann nicht mit dem sozialrechtlichen Bedarf gleichgestellt werden.
25 BGH FamRZ 2005, 354 = NJW 2005, 500.


